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Protokoll zur Informationsveranstaltung am 25.01.2016, 18:00 Uhr  

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §3 (1) BauGB  
 

 Aufhebung des Bebauungsplan Nr. 37 „Witthöftsfelde“, 1. BA“ mit örtlicher 
Bauvorschrift und Teilaufhebung der Bebauungspläne  
Nr. 34, „Entlastungstraße Witthöftsfelde“ und  
Nr. 18 „Bahnhofstraße“ mit örtlicher Bauvorschrift  
 

und 
 

 Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 37n „Witthöftsfelde“ mit örtlicher 
Bauvorschrift und Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 34 
„Entlastungsstraße Witthöftsfelde“ und Nr. 18 „Bahnhofstraße“ mit örtlicher 
Bauvorschrift 
 

Beginn:  18:00 
Ende:   19:15 
 
 
Herr Gemeindedirektor Krause begrüßt die anwesenden Bürger, Bürgerinnen und 
Ratsherren.  
Weiterhin begrüßt Herr Krause  die in die Planung involvierten Personen 

- Herrn Patt vom Planungsbüro Patt, 
- Herrn Bachmeier, Lärmkontor GmbH, 
- Herrn von Waldthausen, Kanzlei Versteyl Rechtsanwälte 

die nach der Vorstellung der Planung für Fragen zur Verfügung stehen. 
 

Anschließend erteilt Herr Krause Herrn Patt vom Planungsbüro Patt das Wort. 
 
Herr Patt führt aus, dass zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 37n die Aufhebung 
des Bebauungsplan Nr. 37 „Witthöftsfelde“, 1. BA“ mit örtlicher Bauvorschrift und 
Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 34 „Entlastungstraße Witthöftsfelde“ und Nr. 
18 „Bahnhofstraße“ mit örtlicher Bauvorschrift erforderlich ist. Beide Verfahren, die 
Aufhebung des B-Plans Nr. 37 und die Neuaufstellung des P-Plan Nr. 37n laufen 
zeitlich parallel.  
 
Herr Patt erläutert die Grundzüge des Entwurfes des Bebauungsplan Nr. 37n 
„Witthöftsfelde“ mit örtlicher Bauvorschrift und Teilaufhebung der Bebauungspläne 
Nr. 34 „Entlastungsstraße Witthöftsfelde“ und Nr. 18 „Bahnhofstraße“ mit örtlicher 
Bauvorschrift. 
In Stichworten zusammengefasst sind diese: 

 Die Abgrenzung des Plangebietes. 
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 Die Erschließung des Planungsgebietes. 

 Art der baulichen Nutzung wie allgemeines Wohngebiet (WA), Mischgebiet (MI), 
Gewerbegebiet (GE) und eingeschränktes Gewerbegebiet(GEe) 

 Fußläufige Verbindung zum Bespiel zur Bahnhofstraße, nach Oelstorf >Kampweg 
und im Bereich der geplanten Grünzonen.   

 
Herr Patt erläutert weiterhin die gegenüber dem Ursprungs-Bebauungsplan „Nr. 37 
Witthöftsfelde 1, BA“ vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen. Unter 
anderem spricht Herr Patt die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes 
statt eines Mischgebietes auf dem Flurstück 35/18 an.  
Damit zusammenhängend erklärt Herr Patt die geplanten Lärmschutzmaßnahmen in 
den Bereichen südlich des Gewerbegebietes, der als X1 bezeichneten Fläche und 
westlich des Gewerbegebietes, als X2 bezeichnete Fläche.   
Zu den geplanten Lärmschutzmaßnahmen gehören unter anderem: 

 Keine zu öffenden Fenster in Richtung des Gewerbegebietes 

 Ausführung von Lärmschutzwänden an der westliche Grenze der Gewerbefläche 
Salmatec und Hünert + Kramp. 

 Geschlossene Bauweise in der Fläche X2. 

 Festlegung von Abstandsflächen. 
 
Nachdem Herr Patt die Grundzüge der Planung für den Bebauungsplan Nr. 37n 
dargelegt hat, können die anwesenden Bürger Fragen stellen. 
 
Herr Menke, Geschäftsführer der Firma Hünert + Kramp übergibt der Verwaltung im 
Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitbeteiligung ein Schreiben, in dem er seine 
Hinweise und Bedenken schriftlich darlegt.  
Herr Menke erläutert die von ihm vorgebrachten Hinweise und Bedenken den 
anwesenden Bürgern. Diese sind unter anderen: 

 Herr Menke hält den Abstand zwischen Gewerbefläche und zukünftiger Wohnbe-
bauung für zu gering. Dadurch sind Konflikte zwischen Wohnbebauung und 
Gewerbebetriebe unvermeidlich. 

o Herr Patt antwortet, dass diesem Sachverhalt durch die geplante Schallschutz-
wand westlich des Gewerbebetriebes und den Festlegungen in den B-Plan- 
Flächen X1 und X2  ausreichend entgegengewirkt wird. Dass diese Maßnahmen 
und Festlegungen ausreichend sind und dem Stand der Technik entsprechen 
wird durch die Schalltechnische Untersuchung des Büros Lärmkontor belegt.  
 

 Die Höhenanahmen des Grundstückes westlich des Betriebes Hünert + Kramp, 
auf dem eine Lärmschutzwand aufgebaut werden soll, sind falsch. 

o Herr Bachmeier, Büro Lärmkontor erklärt, dass die Höhen nicht durch einen 
Vermessungsingenieur ermittelt wurden. Für die Berechnung der Lärmemissionen 
sind durch die zulässigen Toleranzen keine exakten Höhen erforderlich. 
 

 Die Ausweisung des Flurstücks 35/18 als eingeschränktes Gewerbegebiet wird 
von Herrn Menke als kritisch gesehen. Er bemängelt, dass die Belange des 
Betriebes in der Planung nicht ausreichend gewürdigt wurden. 

o Herr Patt erläutert, dass sehr wohl Rücksicht auf die Belange des Betriebes 
Hünert + Kramp genommen wird. Unter anderem wird durch die Fremdkörperfest-
setzung in diesem Bereich der Fortbestand des Betriebes gewährleistet. 
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 Herr Menke führt weiter an, dass der B-Plan Nr. 37n nicht die als Gewerbeflächen 
gekennzeichneten Flächen aus der Flächennutzungsplanung aufnimmt und somit 
von der Flächennutzungsplanung abweicht. 

o Herr Patt erwidert, dass es sich bei einer Flächennutzungsplanung um eine 
Grobplanung handelt, die nicht Parzellengenau ist.  
 

 

 Herr Scheibler erkundigt sich danach, in welchen Bereichen die für das 
Planungsgebiet erforderlichen Ausgleichmaßnahmen geschaffen werden. 

o Herr Patt antwortet, dass ein kleiner Teil der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb 
des Plangebietes erfolgen; der überwiegende Teil der erforderlich Ausgleichs-
maßnahmen erfolgen auf einem bereits von der Gemeinde erworbenen 
Grundstück am Nordbach.  

 

 Herr Moderer stellt die Frage, ob in der Schalltechnischen Untersuchung auch 
Körperschall berücksichtigt wurde. Herr Morderer erklärt, dass er als direkter 
Nachbar des Betriebes Hünert + Kramp Körperschall, verursacht z. B. durch 
laufende Landmaschinen, wahrnimmt. 

o Herr Bachmeier antwortet, dass Körperschall, wie von Herrn Moderer 
beschrieben, in der Schalltechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt wird.  
Die Wahrnehmung von Körperschall in der beschriebenen Form ist 
unwahrscheinlich. 

 

 Herr Kabbe fragt, ob aktuell Beschwerden über den durch Fa. Hünert + Kramp 
verursachten Lärm vorliegen. 

o Herr Gemeindedirektor Krause antwortet, dass zurzeit keine Beschwerden von 
Anliegern vorliegen. 
 

 Herr Kätker, Vertreter der IHK Lüneburg, äußert sich dahingehend, dass durch 
die heranrückende Bebauung Probleme durch den von den Betrieben 
verursachten Lärm zwischen diesen und den zukünftigen Anliegern entstehen 
könnte. 

o Herr GD Krause antwortet, dass alle bekannten Lärmquellen in der schall-
technischen Untersuchung berücksichtigt sind. Die festgelegten Emissionswerte 
und die daraus resultierenden Festlegungen im B-Plan führen zu Planungs-
sicherheit. 
Rechtsanwalt Dr. von Waldthausen ergänzt die Aussage wie folgt: Die Beachtung 
der Festsetzungen des B-Planes wird im Bauantragsverfahren durch die Bauauf-
sichtsbehörde geprüft. Sollte es zu einem Konflikt kommen, ist dieser durch die 
Bauaufsichtsbehörde zu klären. 
 

 Es wir die Frage gestellt, ab wann es voraussichtlich möglich sein wird, ein 
Gebäude in diesen B-Plangebiet zu errichten.  

o Herr GD Krause antwortet, dass voraussichtlich ab der 2. Jahreshälfte die 
Flächen zur Bebauung bereit stehen. Sobald der Bebauungsplan Rechtskraft 
erlangt hat, können Bauanträge gestellt werden, da die Erschließungsarbeiten 
abgeschlossen sind. 

 Weiterhin wird gefragt, ob ein reines Holzhaus in diesem Wohngebiet erstellt 
werden darf. 
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o Herr Patt antwortet, dass die Gestaltungssatzung des B-Planes ein Holzhaus 
nicht zulässt. Gestattet sind jedoch Fassaden aus unterschiedlichem Material, 
u.a. auch Holz, Putz und  Ziegelmauerwerk. 
 

 Herr Menke merkt nochmals an, dass durch den B-Plan die Entwicklungs-
möglichkeiten seines Betriebes eingeschränkt werden. Die Ausstellungsfläche ist 
zum Bespiel in der schalltechnischen Untersuchung nicht dem aktuellen 
Baugesuches entsprechend berücksichtigt.  

o Herr Bachmeier erklärte, dass in der schalltechnischen Untersuchung die  
Nutzungsangaben von Herrn Menke für die Ausstellungsfläche berücksichtigt 
sind, wird aber aufgrund des Hinweises den Berechnungsansatz für das 
Gutachten überprüfen. 
 

Herr Gemeindedirektor Krause bedankt sich für die rege Teilnahme und 
verabschiedet die anwesenden Teilnehmer. 
 
 
Salzhausen den 28.01.2016 
 
 
 
 
Andreas Ristau 
 
 
 
GD Krause z.K. 
z. V. 
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Salzhausen, den 15.01 .2016

Stellu n g na hme zu r Neuerstell ung des Bebau u ngsplan,,Witthöftsfelde"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben unsere Einwendungen bereits im Rahmen der ersten öffentlichen
Auslegung des oben genannten Bebauungsplans schriftlich geltend gemacht. Aus
den Medien konnten wir entnehmen, dass der aktuelle Bebauungsplan für nichtig
erklärt wurde und die Situation neu verhandelt wird.

Hiermit möchten wir vorsorglich diese Einwendungen, nach der aktuell verworfenen
Planung, bei einer Neuerstellung des Bebauungsplanes dringend aufrechterhalten,
Wir stehen aber auch weiterhin zu den mit lhnen gefundenen Kompromissen und
Lösungen.

Sollten uns durch eine Anderung des Bebauungsplans, unabhängig von unseren
möglichen Erweiterungsplänen, Einschränkungen oder Auflagen auferlegt werden,
welche die Aufrechterhaltung unseres Betriebes dort gefährden, müssen wir auf
unsere fristgerechte schriftliche Einwendung hinweisen.

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass unsere Einwendung schriftlich, fristgerecht
und konkretisiert am 07.01.2015 eingereicht wurde, um zu vermeiden in einem
späteren Normenkontrollverfahren mit Rücksicht auf die Präklusionswirkung des § 47
Abs. 2 Ziff .2a VwGO ausgeschlossen zu werden.

Der guten Ordnung halber und höchst vorsorglich müssen wir darauf hinweisen, dass
wir im Fall einer Benachteiligung oder Betriebseinbußen rechtliche Schritte zur
Erfüllung des Schadensersatz einleiten werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen
Salzhausener Maschinenbautech n ik

GmbH >
F61B'sei
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